
Vorgehensweise bei Krankheit in der fpA 
 

Die folgende Vorgehensweise gilt nur für Krankheitstage.  
Fehltage, die nicht krankheitsbedingt sind (z.B. Führerschein etc.), müssen im Voraus mit dem 
Beurlaubungsformular von der fpA-Lehrkraft (für einen Tag) bzw. der Schulleitung genehmigt 
werden. Dieses Formular finden Sie zum Download auf unserer Homepage. 

 

 
 
 
 

  
   
     

 Nicht anrufen            Anruf vor Dienstbeginn!!! 
      Information der Stelle darüber, wie lange Sie voraussichtlich krank sein werden! 

 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Krankheit während 
der Praktikumszeit 

Schule/fpA-Lehrkraft Praktikumsstelle 

Selbst entschuldigter 
Fehltag 

(max. 2 pro HJ) 

Fehltag  
mit ärztlichem Attest 

Entschuldigungsschreiben  
(der Eltern bei 

Minderjährigen) 

Ärztliches Attest 

Vorlage in der 
Praktikumsstelle 

spätestens am 3. Tag des 
Wiedererscheinens im 

Praktikum 

Vorlage in der 
Praktikumsstelle 

spätestens am 10. Tag 
nach Krankheitsbeginn 

Weißer Tätigkeitsnachweis: 

• Vorlage des Attests bzw. des Entschuldigungs-
schreibens (schriftlich: per mail, persönlich) 

• Vorlage von AnleiterIn mit Datum und Unterschrift 
gegenzeichnen lassen 

• Fehltag auf „Fehltage“-Seite eintragen 

• Attest/Entschuldigung im TN im Kuvert ablegen  Vorlage des  
vollständig ausgefüllten 

Tätigkeitsnachweises bei der 
fpA-Lehrkraft 

(zu Beginn der nächsten 
Schulphase) 


